
 

  

MEDIENMITTEILUNG VOM 07.05.2021 
GESETZ ÜBER DIE RECHTE UND DIE INKLUSION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN, KT. 
WALLIS  

Der Kanton Wallis macht einen Schritt zu mehr Gleichstellung 
Das Wallis hat als erster Kanton in der Westschweiz umfassende Rechtsgrundlagen zur 
Umsetzung der UNO Behindertenrechtskonvention geschaffen, welche Betroffenen und 
ihren Organisationen einklagbare Rechte geben. Inclusion Handicap begrüsst diesen 
Schritt und ist zuversichtlich, dass sich weitere Kantone inspirieren lassen werden. Die 
Umsetzung der UNO-BRK, zu der sich die Schweiz verpflichtet hat, erfordert zahlreiche 
Massnahmen auch auf kantonaler Ebene.  
Der Grosse Rat des Kantons Wallis hat einer Änderung des Gesetztes über die Rechte und die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in einer einzigen Lesung einstimmig zugestimmt. 
Das Gesetz, welches ursprünglich den Fokus auf Leistungen zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen u.a. im Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsbereich hatte, wurde ergänzt. Es legt 
die Rechte von Menschen mit Behinderung neu auch unter dem Blickwinkel der 
Menschenrechte fest.  
Es verpflichtet den Kanton, die Gemeinden, die Träger staatlicher Aufgaben sowie private 
Anbieter öffentlich zugänglicher Leistungen angemessene Vorkehren zu treffen, um 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern oder zu beseitigen. Über 
ihre Leistungen müssen sie mit Menschen mit Behinderungen barrierefrei kommunizieren und 
auf Verlangen die erforderlichen Hilfestellungen leisten, wie etwa 
Gebärdensprachendolmetscher, Unterlagen in einfacher Sprache oder mündliche 
Erläuterungen. Wie weit die Verpflichteten gehen müssen, konkretisiert das revidierte Gesetz in 
einer detaillierten Bestimmung zur Verhältnismässigkeit.  
 
Umfassende Rechtsansprüche und neue Fachstelle 
Nach Basel-Stadt ist das Wallis schweizweit der zweite Kanton, der mit dem Ziel der Inklusion 
Menschen mit Behinderungen auf Gesetzesebene umfassende einklagbare Rechte gibt: Wer 
von einer Benachteiligung betroffen wird, kann vor Gericht beantragen, dass diese beseitigt 
wird. Vorgesehen ist auch ein Verbandsbeschwerderecht für Schweizerische 
Behindertenorganisationen. Um die Durchsetzung der Rechtsansprüche zu erleichtern wird die 
Benachteiligung vermutet, wenn sie von einer Partei glaubhaft gemacht wird.  
Neu wird auch eine Fachstelle für die Rechte von Menschen mit Behinderung geschaffen, 
welche die Umsetzung der Rechtsgrundlagen vorantreiben und koordinieren soll. Ihre Aufgaben 
hat sie in regelmässigem und engem Austausch mit Menschen mit Behinderungen und ihren 
Organisationen wahrzunehmen.  

Auskunft 
Caroline Hess-Klein, Abteilungsleiterin Gleichstellung Inclusion Handicap 
031 370 08 45 / caroline.hessklein@inclusion-handicap.ch  
 
Julie Tarchini, Kommunikationsverantwortliche Inclusion Handicap 
031 370 08 41 / julie.tarchini@inclusion-handicap.ch  
  

mailto:caroline.hessklein@inclusion-handicap.ch
mailto:julie.tarchini@inclusion-handicap.ch


Medienmitteilung vom 07.05.2021 

 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der rund 1,7 Mio. Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Der politische Dachverband der Behindertenorganisationen setzt sich für die Inklusion und die 
Respektierung der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Inclusion Handicap vereint 
20 gesamt-schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände, ist die Interessenvertretung für 
Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Rechtsberatung an. Die politischen Positionen werden in 
Zusammenarbeit mit den 20 Mitgliederorganisationen erarbeitet. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
Asrimm | autismusschweiz | FRAGILE Suisse | GELIKO (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  

inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | pro audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 
Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | Schw. 

Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das cerebral 
gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  

Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz 

 

https://www.inclusion-handicap.ch/de/ueber-uns/mitglieder-5.html
http://www.asrim.ch/
http://www.autismusschweiz.ch/
http://www.fragile.ch/suisse/
https://www.geliko.ch/de
http://www.inclusione-andicap-ticino.ch/
http://insieme.ch/
http://www.plusport.ch/
http://www.pro-audito.ch/
http://www.procap.ch/Home.20.0.html
http://www.proinfirmis.ch/de/home.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
http://www.sbv-fsa.ch/de
http://www.sgb-fss.ch/
https://www.multiplesklerose.ch/de/
https://www.multiplesklerose.ch/de/
http://www.spv.ch/
https://www.cerebral.ch/
https://www.cerebral.ch/
http://www.szb.ch/
https://hoerbehindert.ch/
https://www.verband-dyslexie.ch/
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/
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